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Informationen zum Corona-Virus (SARS-
CoV-2)  
 
Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung ab 16. 
Dezember 2020  
 

Der Bayerische Ministerrat hat am 14. Dezember 2020 beschlossen, die 
Kindertageseinrichtungen ab dem 16.Dezember zu schließen.  
 
Die Kindertageseinrichtungen Kinderhaus Regenbogen, Kinderhaus an der Maisach 
und der Eulenhort bieten eine Notbetreuung an.  
 
Folgende Personengruppen können eine Notbetreuung für den 16.12. bis 18.12.20 
und 07.01. und 08.01.21 in Anspruch nehmen:  
 

 Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen 
können, insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,  

 Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den 
zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist,  

 Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB 
VIII haben,  

 Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung 
bedroht sind.  

 
Klar ist, dass auch weiterhin keine Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand oder 
Kinder, die in Quarantäne sind oder die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit 
COVID-19 infizierten Personen hatten, die Notbetreuung besuchen dürfen. Insoweit 
gelten die Regelungen des Rahmenhygieneplans unverändert fort. Dies gilt auch für 
die Regelungen zu Kindern mit Erkältungssymptomen. 
 
Bayerns Familienministerin Carolina Trautner hat in der Pressekonferenz vom 
14.12.20 den dringenden Appell an die Eltern gerichtet, eine Notbetreuung nur dann 
in Anspruch zu nehmen, wenn die Betreuung der Kinder nicht auf andere Weise 
gesichert ist.  
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